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Kundmachung 
vom 20. September 2022 

der Beschlüsse Nr. 63/2022 bis 70/2022, 73/2022, 
74/2022, 79/2022, 80/2022, 83/2022 und 88/2022 

des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 18. März 2022 
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 19. März 2022 

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 17. Ap-
ril 1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 
22. März 1995, LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung in den Anhän-
gen 1 bis 14 die Beschlüsse Nr. 63/2022 bis 70/2022, 73/2022, 74/2022, 
79/2022, 80/2022, 83/2022 und 88/2022 des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses kund. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Graziella Marok-Wachter 
Regierungsrätin 
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Anhang 1 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 63/2022 

vom 18. März 2022 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2022/20 der Kommission vom 

7. Januar 2022 zur Festlegung der Regeln für die Anwendung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 536/2014 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes im Zusammenhang mit den Vorschriften und Verfahren für die Zu-
sammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der Sicherheitsbeurteilung von 
klinischen Prüfungen1 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XIII des EWR-Abkommens wird nach Nummer 
18b (Beschluss (EU) 2021/1240 der Kommission) folgende Nummer ein-
gefügt: 
"18c. 32022 R 0020: Durchführungsverordnung (EU) 2022/20 der Kom-

mission vom 7. Januar 2022 zur Festlegung der Regeln für die An-
wendung der Verordnung (EU) Nr. 536/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates im Zusammenhang mit den Vorschriften 
und Verfahren für die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der  

1 ABl. L 5 vom 10.1.2022, S. 14. 
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Sicherheitsbeurteilung von klinischen Prüfungen (ABl. L 5 vom 
10.1.2022, S. 14)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2022/20 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 19. März 2022 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen2. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 18. März 2022. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
2 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 2 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 64/2022 

vom 18. März 2022 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2021/849 der Kommission vom 

11. März 2021 zur Änderung des Anhangs VI Teil 3 der Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Ge-
mischen zwecks Anpassung an den technischen und wissenschaftli-
chen Fortschritt3 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird unter Nummer 
12zze (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments 
und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32021 R 0849: Delegierte Verordnung (EU) 2021/849 der Kommission 

vom 11. März 2021 (ABl. L 188 vom 28.5.2021, S. 27)" 

 
3 ABl. L 188 vom 28.5.2021, S. 27. 



5 

Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2021/849 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 19. März 2022 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen4. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 18. März 2022. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
4 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 3 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 65/2022 

vom 18. März 2022 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1283 der Kommission vom 

2. August 2021 über die Nichtgenehmigung bestimmter Wirkstoffe in 
Biozidprodukten gemäss der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates5 ist in das EWR-Abkommen auf-
zunehmen. 

2. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1285 der Kommission vom 
2. August 2021 zur Verschiebung des Ablaufdatums der Genehmigung 
von Magnesiumphosphid zur Verwendung in Biozidprodukten der 
Produktart 186 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

3. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1286 der Kommission vom 
2. August 2021 zur Verschiebung des Ablaufdatums der Genehmigung 
von Dinotefuran zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 
187 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

4. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1288 der Kommission vom 
2. August 2021 zur Verschiebung des Ablaufs der Genehmigung von 
Borsäure zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 88 ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

 
5 ABl. L 279 vom 3.8.2021, S. 32. 
6 ABl. L 279 vom 3.8.2021, S. 37. 
7 ABl. L 279 vom 3.8.2021, S. 39. 
8 ABl. L 279 vom 3.8.2021, S. 43. 
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5. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1289 der Kommission vom 
2. August 2021 zur Verschiebung des Ablaufs der Genehmigung von 
Dazomet zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 89 ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

6. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1290 der Kommission vom 
2. August 2021 zur Verschiebung des Ablaufdatums der Genehmigung 
von Dinatriumtetraborat zur Verwendung in Biozidprodukten der 
Produktart 810 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

7. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1299 der Kommission vom 
4. August 2021 zur Verschiebung des Ablaufdatums der Genehmigung 
von Hexaflumuron zur Verwendung in Biozidprodukten der Pro-
duktart 1811 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

8. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens werden nach Num-
mer 12zzzzzzzg (Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1287 der Kommis-
sion) folgende Nummern eingefügt: 
"12zzzzzzzh. 32021 D 1283: Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1283 

der Kommission vom 2. August 2021 über die Nichtgeneh-
migung bestimmter Wirkstoffe in Biozidprodukten gemäss 
der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Par-
laments und des Rates (ABl. L 279 vom 3.8.2021, S. 32) 

12zzzzzzzi. 32021 D 1285: Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1285 
der Kommission vom 2. August 2021 zur Verschiebung des 
Ablaufdatums der Genehmigung von Magnesiumphosphid 
zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 18 
(ABl. L 279 vom 3.8.2021, S. 37) 

12zzzzzzzj. 32021 D 1286: Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1286 
der Kommission vom 2. August 2021 zur Verschiebung des 
Ablaufdatums der Genehmigung von Dinotefuran zur Ver-
wendung in Biozidprodukten der Produktart 18 (ABl. L 279 
vom 3.8.2021, S. 39)  

9 ABl. L 279 vom 3.8.2021, S. 45. 
10 ABl. L 279 vom 3.8.2021, S. 47. 
11 ABl. L 282 vom 5.8.2021, S. 36. 
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12zzzzzzzk. 32021 D 1288: Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1288 
der Kommission vom 2. August 2021 zur Verschiebung des 
Ablaufs der Genehmigung von Borsäure zur Verwendung 
in Biozidprodukten der Produktart 8 (ABl. L 279 vom 
3.8.2021, S. 43) 

12zzzzzzzl. 32021 D 1289: Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1289 
der Kommission vom 2. August 2021 zur Verschiebung des 
Ablaufs der Genehmigung von Dazomet zur Verwendung 
in Biozidprodukten der Produktart 8 (ABl. L 279 vom 
3.8.2021, S. 45) 

12zzzzzzzm. 32021 D 1290: Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1290 
der Kommission vom 2. August 2021 zur Verschiebung des 
Ablaufdatums der Genehmigung von Dinatriumtetraborat 
zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 8 
(ABl. L 279 vom 3.8.2021, S. 47) 

12zzzzzzzn. 32021 D 1299: Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1299 
der Kommission vom 4. August 2021 zur Verschiebung des 
Ablaufdatums der Genehmigung von Hexaflumuron zur 
Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 18 (ABl. L 
282 vom 5.8.2021, S. 36)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsbeschlüsse (EU) 2021/1283, (EU) 
2021/1285, (EU) 2021/1286, (EU) 2021/1288, (EU) 2021/1289, (EU) 
2021/1290 und (EU) 2021/1299 in isländischer und norwegischer Sprache, 
der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröf-
fentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 19. März 2022 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen12. 

 
12 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 18. März 2022. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Anhang 4 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 66/2022 

vom 18. März 2022 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1284 der Kommission vom 

2. August 2021 zur Verschiebung des Ablaufdatums der Genehmigung 
von Aluminiumphosphid zur Verwendung in Biozidprodukten der 
Produktarten 14 und 1813 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird nach Nummer 
12zzzzzzzn (Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1299 der Kommission) 
folgende Nummer eingefügt: 
"12zzzzzzzo. 32021 D 1284: Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1284 

der Kommission vom 2. August 2021 zur Verschiebung des 
Ablaufdatums der Genehmigung von Aluminiumphosphid 
zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 14 
und 18 (ABl. L 279 vom 3.8.2021, S. 35)" 

 
13 ABl. L 279 vom 3.8.2021, S. 35. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2021/1284 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 19. März 2022 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen14. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 18. März 2022. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
14 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 5 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 67/2022 

vom 18. März 2022 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2021/1177 der Kommission vom 

16. Juli 2021 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/408 im Hinblick auf die Streichung von Propoxycarbazon aus 
der Liste der Wirkstoffe, die als Substitutionskandidaten gelten15 ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Die Durchführungsverordnung (EU) 2021/1191 der Kommission vom 
19. Juli 2021 zur Erneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff Clo-
pyralid gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzen-
schutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durchführungsver-
ordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission16 ist in das EWR-Ab-
kommen aufzunehmen. 

3. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

 
15 ABl. L 256 vom 19.7.2021, S. 60. 
16 ABl. L 258 vom 20.7.2021, S. 37. 
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Art. 1 

Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Unter Nummer 13a (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 

der Kommission) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32021 R 1191: Durchführungsverordnung (EU) 2021/1191 der 

Kommission vom 19. Juli 2021 (ABl. L 258 vom 20.7.2021, S. 37)" 
2. Unter Nummer 13zzzzt (Durchführungsverordnung (EU) 2015/408 

der Kommission) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32021 R 1177: Durchführungsverordnung (EU) 2021/1177 der 

Kommission vom 16. Juli 2021 (ABl. L 256 vom 19.7.2021, S. 60)" 
3. Nach Nummer 13zzzzzzzzzzzy (Durchführungsverordnung (EU) 

2021/917 der Kommission) wird folgende Nummer eingefügt: 
"13zzzzzzzzzzzz. 32021 R 1191: Durchführungsverordnung (EU) 

2021/1191 der Kommission vom 19. Juli 2021 zur 
Erneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff 
Clopyralid gemäss der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzen-
schutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der 
Kommission (ABl. L 258 vom 20.7.2021, S. 37)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) 2021/1177 und 
(EU) 2021/1191 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht 
wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 19. März 2022 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen17. 

 
17 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 18. März 2022. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Anhang 6 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 68/2022 

vom 18. März 2022 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2021/1902 der Kommission vom 29. Oktober 

2021 zur Änderung der Anhänge II, III und V der Verordnung (EG) 
Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsicht-
lich der Verwendung bestimmter als karzinogen, mutagen oder repro-
duktionstoxisch eingestufter Stoffe in kosmetischen Mitteln18 ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XVI des EWR-Abkommens wird unter Num-
mer 1a (Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32021 R 1902: Verordnung (EU) 2021/1902 der Kommission vom 

29. Oktober 2021 (ABl. L 387 vom 3.11.2021, S. 120)" 

 
18 ABl. L 387 vom 3.11.2021, S. 120. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2021/1902 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 19. März 2022 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen19. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 18. März 2022. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
19 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 7 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 69/2022 

vom 18. März 2022 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2020/962 der Kommission vom 

2. Juli 2020 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 
2019/450 hinsichtlich der Veröffentlichung der Referenznummern Eu-
ropäischer Bewertungsdokumente für bestimmte Bauprodukte20 ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XXI des EWR-Abkommens wird unter Num-
mer 1zzp (Durchführungsverordnung (EU) 2019/450 der Kommission) 
folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32020 D 0962: Durchführungsbeschluss (EU) 2020/962 der Kommis-

sion vom 2. Juli 2020 (ABl. L 211 vom 3.7.2020, S. 19)" 

 
20 ABl. L 211 vom 3.7.2020, S. 19. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2020/962 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 19. März 2022 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen21. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 18. März 2022. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
21 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 8 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 70/2022 

vom 18. März 2022 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2021/1398 der Kommission vom 

4. Juni 2021 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/654 
zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/1628 des Europäischen 
Parlaments und des Rates hinsichtlich der Anerkennung von Typge-
nehmigungen, die nach den Regelungen Nr. 49 und 96 der Wirtschafts-
kommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) erteilt 
wurden22 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XXIV des EWR-Abkommens wird unter Num-
mer 1f (Delegierte Verordnung (EU) 2017/654 der Kommission) folgen-
der Gedankenstrich angefügt: 
"- 32021 R 1398: Delegierte Verordnung (EU) 2021/1398 der Kommis-

sion vom 4. Juni 2021 (ABl. L 299 vom 24.8.2021, S. 1)" 

 
22 ABl. L 299 vom 24.8.2021, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2021/1398 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 19. März 2022 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen23. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 18. März 2022. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
23 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 9 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 73/2022 

vom 18. März 2022 

zur Änderung des Anhangs V (Freizügigkeit 
der Arbeitnehmer) und des Anhangs VIII 

(Niederlassungsrecht) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2022/206 der Kommission vom 

15. Februar 2022 zur Feststellung der Gleichwertigkeit der von der Re-
publik Benin ausgestellten COVID-19-Zertifikate mit den nach der 
Verordnung (EU) 2021/953 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes ausgestellten Zertifikaten zwecks Erleichterung der Ausübung des 
Rechts auf Freizügigkeit innerhalb der Union24 ist in das EWR-Ab-
kommen aufzunehmen. 

2. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2022/207 der Kommission vom 
15. Februar 2022 zur Feststellung der Gleichwertigkeit der vom Ha-
schemitischen Königreich Jordanien ausgestellten COVID-19-Zertifi-
kate mit den nach der Verordnung (EU) 2021/953 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ausgestellten Zertifikaten zwecks Erleichte-
rung der Ausübung des Rechts auf Freizügigkeit innerhalb der Union25 
ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

3. Die Anhänge V und VIII des EWR-Abkommens sollten daher ent-
sprechend geändert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

 
24 ABl. L 34 vom 16.2.2022, S. 46. 
25 ABl. L 34 vom 16.2.2022, S. 49. 
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Art. 1 

In Anhang V des EWR-Abkommens werden nach Nummer 10ze 
(Durchführungsbeschluss (EU) 2021/2300 der Kommission) folgende 
Nummern eingefügt: 
"10zf. 32022 D 0206: Durchführungsbeschluss (EU) 2022/206 der Kom-

mission vom 15. Februar 2022 zur Feststellung der Gleichwertig-
keit der von der Republik Benin ausgestellten COVID-19-Zertifi-
kate mit den nach der Verordnung (EU) 2021/953 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates ausgestellten Zertifikaten zwecks 
Erleichterung der Ausübung des Rechts auf Freizügigkeit inner-
halb der Union (ABl. L 34 vom 16.2.2022, S. 46) 

10zg. 32022 D 0207: Durchführungsbeschluss (EU) 2022/207 der Kom-
mission vom 15. Februar 2022 zur Feststellung der Gleichwertig-
keit der vom Haschemitischen Königreich Jordanien ausgestellten 
COVID-19-Zertifikate mit den nach der Verordnung (EU) 
2021/953 des Europäischen Parlaments und des Rates ausgestellten 
Zertifikaten zwecks Erleichterung der Ausübung des Rechts auf 
Freizügigkeit innerhalb der Union (ABl. L 34 vom 16.2.2022, S. 49)" 

Art. 2 

In Anhang VIII des EWR-Abkommens werden nach Nummer 11ze 
(Durchführungsbeschluss (EU) 2021/2300 der Kommission) folgende 
Nummern eingefügt: 
"11zf. 32022 D 0206: Durchführungsbeschluss (EU) 2022/206 der Kom-

mission vom 15. Februar 2022 zur Feststellung der Gleichwertig-
keit der von der Republik Benin ausgestellten COVID-19-Zertifi-
kate mit den nach der Verordnung (EU) 2021/953 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates ausgestellten Zertifikaten zwecks 
Erleichterung der Ausübung des Rechts auf Freizügigkeit inner-
halb der Union (ABl. L 34 vom 16.2.2022, S. 46) 

11zg. 32022 D 0207: Durchführungsbeschluss (EU) 2022/207 der Kom-
mission vom 15. Februar 2022 zur Feststellung der Gleichwertig-
keit der vom Haschemitischen Königreich Jordanien ausgestellten 
COVID-19-Zertifikate mit den nach der Verordnung (EU) 
2021/953 des Europäischen Parlaments und des Rates ausgestellten 
Zertifikaten zwecks Erleichterung der Ausübung des Rechts auf 
Freizügigkeit innerhalb der Union (ABl. L 34 vom 16.2.2022, S. 49)" 
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Art. 3 

Der Wortlaut der Durchführungsbeschlüsse (EU) 2022/206 und (EU) 
2022/207 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist 
verbindlich. 

Art. 4 

Dieser Beschluss tritt am 19. März 2022 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen26. 

Art. 5 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 18. März 2022. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
26 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 10 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 74/2022 

vom 18. März 2022 

zur Änderung des Anhangs IX 
(Finanzdienstleistungen) des  

EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2022/186 der Kommission vom 

10. Februar 2022 zur Festlegung technischer Informationen für die Be-
rechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basis-
eigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 31. Dezember 2021 
bis 30. März 2022 gemäss der Richtlinie 2009/138/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Aus-
übung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit27 ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 1zr 
(Durchführungsverordnung (EU) 2021/1964 der Kommission) folgende 
Nummer eingefügt: 
"1zs. 32022 R 0186: Durchführungsverordnung (EU) 2022/186 der 

Kommission vom 10. Februar 2022 zur Festlegung technischer In-
formationen für die Berechnung von versicherungstechnischen  

27 ABl. L 30 vom 11.2.2022, S. 7. 
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Rückstellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichta-
gen vom 31. Dezember 2021 bis 30. März 2022 gemäss der Richtli-
nie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates be-
treffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der 
Rückversicherungstätigkeit (ABl. L 30 vom 11.2.2022, S. 7)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2022/186 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 19. März 2022 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen28. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 18. März 2022. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
28 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 11 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 79/2022 

vom 18. März 2022 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2022/255 der Kommission vom 

15. Dezember 2021 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 95/93 
des Rates hinsichtlich der Verlängerung der Massnahmen zur vorüber-
gehenden Entlastung von den Vorschriften für die Nutzung von Zeit-
nischen aufgrund der COVID-19-Krise29 ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 64b 
(Verordnung (EWG) Nr. 95/93 des Rates) folgender Gedankenstrich an-
gefügt: 
"- 32022 R 0255: Delegierte Verordnung (EU) 2022/255 der Kommission 

vom 15. Dezember 2021 (ABl. L 42 vom 23.2.2022, S. 1)" 

 
29 ABl. L 42 vom 23.2.2022, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2022/255 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 19. März 2022 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen30. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 18. März 2022. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
30 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 12 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 80/2022 

vom 18. März 2022 

zur Änderung von Anhang XVI (Öffentliches 
Auftragswesen) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2021/1950 der Kommission vom 

10. November 2021 zur Änderung der Richtlinie 2009/81/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwel-
lenwerte für Liefer-, Dienstleistungs- und Bauaufträge31 ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Die Delegierte Verordnung (EU) 2021/1951 der Kommission vom 
10. November 2021 zur Änderung der Richtlinie 2014/23/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwel-
lenwerte für Konzessionen32 ist in das EWR-Abkommen aufzuneh-
men. 

3. Die Delegierte Verordnung (EU) 2021/1952 der Kommission vom 
10. November 2021 zur Änderung der Richtlinie 2014/24/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwel-
lenwerte für die Vergabe öffentlicher Liefer-, Dienstleistungs- und 
Bauaufträge sowie für Wettbewerbe33 ist in das EWR-Abkommen auf-
zunehmen. 

 
31 ABl. L 398 vom 11.11.2021, S. 19. 
32 ABl. L 398 vom 11.11.2021, S. 21. 
33 ABl. L 398 vom 11.11.2021, S. 23. 
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4. Die Delegierte Verordnung (EU) 2021/1953 der Kommission vom 
10. November 2021 zur Änderung der Richtlinie 2014/25/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwel-
lenwerte für Liefer-, Dienstleistungs- und Bauaufträge sowie für Wett-
bewerbe34 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

5. Anhang XVI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

Anhang XVI des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Unter Nummer 2 (Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parla-

ments und des Rates) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32021 R 1952: Delegierte Verordnung (EU) 2021/1952 der Kom-

mission vom 10. November 2021 (ABl. L 398 vom 11.11.2021, S. 23)" 
2. Unter Nummer 4 (Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parla-

ments und des Rates) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32021 R 1953: Delegierte Verordnung (EU) 2021/1953 der Kom-

mission vom 10. November 2021 (ABl. L 398 vom 11.11.2021, S. 25)" 
3. Unter Nummer 5c (Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32021 R 1950: Delegierte Verordnung (EU) 2021/1950 der Kom-

mission vom 10. November 2021 (ABl. L 398 vom 11.11.2021, S. 19)" 
4. Unter Nummer 6f (Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parla-

ments und des Rates) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32021 R 1951: Delegierte Verordnung (EU) 2021/1951 der Kom-

mission vom 10. November 2021 (ABl. L 398 vom 11.11.2021, S. 21)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnungen (EU) 2021/1950, (EU) 
2021/1951, (EU) 2021/1952 und (EU) 2021/1953 in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

 
34 ABl. L 398 vom 11.11.2021, S. 25. 
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Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 19. März 2022 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen35. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 18. März 2022. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
35 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 13 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 83/2022 

vom 18. März 2022 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1752 der Kommission vom 

25. Februar 2019 zur Erstellung der Fragebögen sowie zur Festlegung 
von Format und Häufigkeit der von den Mitgliedstaaten im Einklang 
mit der Verordnung (EU) 2017/852 des Europäischen Parlaments und 
des Rates zu erstellenden Berichte36 ist in das EWR-Abkommen auf-
zunehmen. 

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 22a (Ver-
ordnung (EU) 2017/852 des Europäischen Parlaments und des Rates) Fol-
gendes eingefügt: 
"22aa. 32019 D 1752: Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1752 der Kom-

mission vom 25. Februar 2019 zur Erstellung der Fragebögen sowie 
zur Festlegung von Format und Häufigkeit der von den Mitglied-
staaten im Einklang mit der Verordnung (EU) 2017/852 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates zu erstellenden Berichte (ABl. 
L 269 vom 23.10.2019, S. 5)  

36 ABl. L 269 vom 23.10.2019, S 5. 
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Der Beschluss gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgen-
der Anpassung: 
Art. 1 und Anhang I gelten nicht für die EFTA-Staaten." 

Art. 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/1752 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 19. März 2022 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen37. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 18. März 2022. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
37 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 14 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 88/2022 

vom 18. März 2022 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1211 der Kommission vom 

22. Juli 2021 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 
2016/2323 zur Aufstellung der europäischen Liste von Abwrackein-
richtungen gemäss der Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates38 ist in das EWR-Abkommen aufzu-
nehmen. 

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 32fhd 
(Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2323 der Kommission) folgender 
Gedankenstrich angefügt: 
"- 32021 D 1211: Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1211 der Kommis-

sion vom 22. Juli 2021 (ABl. L 263 vom 23.7.2021, S. 13)" 

 
38 ABl. L 263 vom 23.7.2021, S. 13. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2021/1211 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 19. März 2022 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen39. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 18. März 2022. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
39 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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